
 
 

Regierungsratsbeschluss vom 11. Juli 2006 

 

 Nr. 2006/1417   

Änderung der Stiftungsurkunde der St. Ursen-Stiftung; Feststellung der Übereinstimmung mit den Zielen 

des Gesetzes über die Änderung des Gesetzes vom 29. März 1925 über die Beteiligung des Staates an 

der Roth-Stiftung des Kantons Solothurn und des Gesetzes vom 29. August 1909 über die 

Kantonsschule Solothurn vom 31. März 1946 (BGS 423.581.2) 

  

1. Ausgangslage 

Gemäss öffentlicher Urkunde vom 19. September 1922 besteht unter dem Namen "St. Ursen-

Stiftung, Alters- und Invalidenversicherung der römisch-katholischen Weltgeistlichen und Seelsorger 

des Kantons Solothurn" eine im BVG-Register des Kantons Solothurn unter der Ordnungsnummer 

SO 1100 eingetragene Pensionskasse. Die Pensionskasse bezweckt den "Schutz der Weltgeistlichen 

und weiterer Seelsorger der römisch-katholischen, solothurnischen Kirchgemeinden und Institutionen 

vor den wirtschaftlichen Folgen von Alter, Invalidität und Tod. Ferner Vorsorge für das übrige, im 

Dienste römisch-katholischer Kirchgemeinden und Institutionen des Kantons Solothurn stehende Per-

sonal; dies nach Massgabe der entsprechenden Anschlussverträge“. In seinen Sitzungen vom 13. 

November 2003, 29. April 2004 sowie 1. Dezember 2005 beschloss der Stiftungsrat, die Stiftungs-

urkunde zu aktualisieren, insbesondere sollte auch der Name der Pensionskasse geändert werden. 

Gemäss Art. 86 b ZGB hat die Aufsichtsbehörde diese Änderungen vorgenommen. Die erwähnte 

Verfügung wurde rechtskräftig. 

Als Folge der auf den 1. Januar 2006 in Kraft getretenen ersten BVG-Revision (drittes Paket) 

beschloss der Stiftungsrat am 1. Dezember 2005 zudem neue Statuten für die St. Ursen-Stiftung. 

Diese wurden von der kantonalen BVG-Aufsichtsbehörde auf ihre BVG-Konformität hin geprüft und 

können von dieser genehmigt werden. Wir genehmigten die neuen Statuten am 11. Juli 2006, und 

zwar gestützt auf § 12 Abs. 2 des Gesetzes über die Änderung des Gesetzes vom 29. März 1925 

über die Beteiligung des Staates an der Roth-Stiftung des Kantons Solothurn und des Gesetzes 

vom 29. August 1909 über die Kantonsschule Solothurn vom 31. März 19461), welches die regie-

rungsrätliche Genehmigung der Statuten und deren Abänderungen ausdrücklich vorsieht. 

Eine Genehmigung von Änderungen der Stiftungsurkunde durch den Regierungsrat sieht hingegen die 

solothurnische Gesetzgebung nicht vor. 

2.  Erwägungen 

Im Rahmen der neuen Statuten und der Änderung der Stiftungsurkunde wurde der bisherige Name 

der Stiftung ("St. Ursen-Stiftung") in den Namen "St. Ursen-Vorsorgestiftung" abgeändert. Dadurch 
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wird bereits im Namen klar, dass es sich um eine BVG-registrierte Vorsorgestiftung handelt. Das 

unter der obigen Ziffer 1. erwähnte Gesetz vom 31. März 19461) verwendet zwar den alten Namen 

"St. Ursen-Stiftung". Weil jedoch der Name "St. Ursen-Stiftung" auch in der geänderten Stiftungs-

urkunde enthalten ist ("St. Ursen-Vorsorgestiftung“), liegt keine Verletzung des genannten Gesetzes 

vor. Es kann deshalb durch Regierungsratsbeschluss festgestellt werden, dass die vorgenommene 

Änderung der Stiftungsurkunde mit den Zielen des erwähnten Gesetzes übereinstimmt. Eine Geneh-

migung der geänderten Stiftungsurkunde ist gesetzlich nicht vorgeschrieben. 

3. Beschluss 

3.1. Es wird festgestellt, dass die Änderung der Stiftungsurkunde der St. Ursen-Stiftung mit den 

Zielen des Gesetzes über die Änderung des Gesetzes vom 25. März 1925 über die Be-

teiligung des Staates an der Roth-Stiftung des Kantons Solothurn und des Gesetzes vom 

29. August 1909 über die Kantonsschule Solothurn vom 31. März 19462) übereinstimmt. 

Dr. Konrad Schwaller 
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